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Karl Krafeld, Albrechtstr. 17. 44137 Dortmund                                      15.7.2005
Haltlosigkeit der Begründung von Hepatitis-B-Zwangsimpfungen mit § 17 Abs. 1 Nr. 2  SGB VII, durch die Berufsgenossenschaften und durch Betriebsärzte in Unternehmen des Gesundheitswesen.
Die Bestimmung des § 17 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VII „zur Abwendung besonderer … Gesundheitsgefahren“ eröffnet keinen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Grundgesetz Art. 2 Abs. 2, dritter Satz.

Hätte der Gesetzgeber dieses durch § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII eröffnen wollen, hätte der Gesetzgeber hier, analog der Ermöglichung von Zwangsimpfungen nach § 20 Abs. 6 u. 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) eingefügt und einfügen müssen: „Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insofern eingeschränkt werden.“
Die freiwillige Einwilligung zu einer Impfung ist Rechtfertigungsgrund für die durch die Behandlung tatbestandsmäßig vorliegende Körperverletzung, die eine Aufklärung über Impfrisiken durch den impfenden Arzt voraussetzt, die so umfassend sein muss, dass dem ausschließlich Entscheidungsberechtigten das Wissen vermittelt wird, das für die umfassende Behandlung benötigt wird. Schon sehr niedrige Zwischenfallsquoten reichen aus, um eine Warnpflicht des Arztes zu begründen (BGHZ 126, 386). Versäumnisse bei der Sicherheitsaufklärung sind solche der Gefahrensicherung; sie sind Behandlungsfehler.

§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass Betriebsärzte gezwungen würden, regelmäßig und systematisch grobe Behandlungsfehler, vorsätzliche rechtswidrige Körperverletzungen durchzuführen und Arbeitgeber, denen gegenüber ihren Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht obliegt, gezwungen würde, an ihren Arbeitnehmern vollzogener grober Behandlungsfehler und vorsätzlicher rechtswidriger Körperverletzung, im Rahmen der betrieblichen Pflichterfüllungen des Arbeitnehmers. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII kann auch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass Arbeitgeber zur Duldung schwerer Fürsorgepflichtverletzungen in Bezug auf ihre Arbeitnehmer gezwungen würden.
Zivilrechtlich begründet ein grober Behandlungsfehler im Schadensfall eine Umkehr der Beweislastpflicht, derjenigen, die verantwortlich am Zustandekommen des groben  Behandlungsfehlers beteiligt waren. Zur Begründung einer Schadensersatzpflicht reicht es aus, dass der grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den eingetretenen Schaden zu verursachen; nahe legen oder wahrscheinlich machen muss der Fehler den Schaden hingegen nicht. ( BGH VI ZR 34/03)

Bei der Mitwirkung von Berufsgenossenschaften an rechtswidrigen Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, ist spätestens nach Ausschöpfung des Privatvermögens des durchgängig grobe Behandlungsfehlers begehenden Betriebsarztes, von der zivilrechtlichen Durchgriffshaftung der Berufsgenossenschaft auszugehen. Schon aus dem Grunde, weil die Berufsgenossenschaften nicht das Risiko eingehen dürfen, dass das ihnen anvertraute Vermögen zweckentfremdet eingesetzt werden muss (zivilrechtliche Schadensersatzpflicht infolge vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Fehlverhalten der Berufsgenossenschaft) ist es der Berufsgenossenschaft versperrt, Hepatitis-B-Zwangsimpfungen abzuverlangen.
Abverlangen kann die Berufsgenossenschaft aufgrund § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, dagegen Empfehlungen zur Hepatis-B Impfungen. Abverlangen kann die Berufsgenossenschaft auch, dass Betriebsangehörige sich einer Aufklärung über Risiken und Nutzen dieser Impfung, durch den Betriebsarzt unterziehen müssen. Eine solche Aufklärung kann grundsätzlich auch über Merkblätter erfolgen. Hier muss dem Betriebsangehörige auf jeden Fall die Möglichkeit vor Einwilligung in eine Impfung geboten werden, weitere Informationen in einem persönlichen Gespräch mit dem Betriebsarzt erhalten zu können (vgl. BGH VI 48/99). Enthält das Merkblatt das Risiko verharmlosende Ausführungen, dann muss der Betriebsarzt, vor Annahme einer Impfeinwilligung diesen Eindruck bei dem Betriebangehörigen korrigieren (BGH VI ZR 192/91).

(Der Darstellung der durch den BGH gefestigten Rechtslage zur Einwilligungsabhängigkeit und Aufklärungspflicht der Ärzte über Risiken vor Impfungen liegen die Ausführungen des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung auf S. 2 eines Schreiben vom 17.6.2003 (Az 319-96, Werner Kuhlmann) zugrunde.)
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